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1. Bundesregierung beschließt 

(Corona-)Konjunkturprogramm 
 
Mit einem 57 Seiten umfassenden Eck-
punktepapier, das der Koalitionsausschuss 
am 3.6.2020 vorstellte, will die Bundesre-
gierung die Konjunktur wieder ankurbeln, 
Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschafts-
kraft Deutschlands stärken. Die für Steuer-
pflichtige wichtigsten Punkte sollen nach-
folgend auszugsweise aufgezeigt werden. 
 
Die Umsatzsteuersätze sollen zur Stär-
kung der Binnennachfrage befristet vom 
1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % auf 
16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt wer-
den. Der reduzierte Steuersatz von 16 % 
bzw. 5 % ist für Umsätze anzuwenden, die 
ab In-Kraft-Treten der Änderungsvorschrift 
– also nach dem 30.6.2020 – ausgeführt 
werden. Ab dem 1.1.2021 sind dann wie-
der die Steuersätze von 19 % bzw. 7 % 

anzuwenden (wenn der Gesetzgeber keine 
andere Regelung trifft). Der Zeitpunkt der 
Ausführung hängt von der Art des Umsat-
zes ab: 
 
• Lieferungen und innergemeinschaft-

liche Erwerbe gelten im Zeitpunkt der 
Verschaffung der Verfügungsmacht an 
den Erwerber als ausgeführt. 

• Bei Werklieferungen bestimmt der 
Zeitpunkt der Abnahme durch den Er-
werber den Ausführungszeitpunkt. 

• Für Dienstleistungen (z. B. Beförde-
rungen, Beratungen, Reparaturen) be-
stimmt das Leistungsende über den 
Leistungszeitpunkt. 

• Die unentgeltliche Verwendung für 
unternehmensfremde Zwecke wird zu 
dem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die 
fiktive Leistung erfolgt. 
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Wann die vertraglichen Vereinbarungen 
abgeschlossen oder die Rechnungen ge-
stellt werden bzw. die Vereinnahmung des 
Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher 
Steuer-satz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % 
oder 5 % – anzuwenden ist, ohne Bedeu-
tung. 
 
Bitte beachten Sie: Besondere Regelun-
gen gelten bei Anzahlungen, Ist-
Versteuerung, Abrechnung von Teilleis-
tungen, Dauerleistungen und bei Änderun-
gen der Bemessungsgrundlagen nach dem 
30.6.2020 und dem 1.1.2021. Besondere 
Regelungen gelten auch für die Gastrono-
mie. Für sie wurde der Umsatzsteuersatz 
für Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 % auf 
7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte der 
Gesetzgeber für ein Jahr - also bis zum 
30.6.2021 – fest. Nachdem die allgemeine 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 
% auf 5 % erfolgt, wird der Prozentsatz 
von 5 % auch für Gastronomen bis 
31.12.2020 gelten. Ab dem 1.1.2021 bis 
zum 30.6.2021 kommt dann für Speisen 
der reduzierte Steuersatz von 7 % zum 
Tragen. Ab dem 1.7.2021 steigt der Um-
satzsteuersatz wieder auf den Regelsatz 
von 19 %, wenn der Gesetzgeber keine 
andere Regelung trifft. 
 
Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die 
elektronische Registrierkassen im Einsatz 
haben, müssen diese entsprechend ange-
passt/umgerüstet haben, wenn die Umsatz-
steuersätze ab dem 1.7.2020 und dann ab 
dem 1.1.2021 zeitgerecht und richtig be-
rechnet werden sollen. Eine branchenüber-
greifende Überbrückungshilfe soll die 
durch die Corona-Pandemie bedingten 
Umsatzausfälle lindern und für die Monate 
Juni bis August 2020 aufgelegt werden. 
Bei der Überbrückungshilfe soll den Gege-
benheiten der besonders betroffenen Bran-
chen Rechnung getragen werden. 
 
Antragsberechtigt sind Unternehmen, de-
ren Umsätze Corona-bedingt in April und 

Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber 
April und Mai 2019 rückgängig gewesen 
sind und deren Umsatzrückgänge in den 
Monaten Juni bis August 2020 um mindes-
tens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen, 
die nach April 2019 gegründet worden 
sind, sind die Monate November und De-
zember 2019 heranzuziehen. Erstattet wer-
den bis zu 50 % der fixen Betriebskosten 
bei einem Umsatzrückgang von mindes-
tens 50 % gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 
70 % können bis zu 80 % der fixen Be-
triebskosten erstattet werden. Der maxima-
le Erstattungsbetrag beträgt 150.000 € für 
drei Monate. Bei Unternehmen mit bis zu 
fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbe-
trag 9.000 € und bei Unternehmen mit bis 
zu 10 Beschäftigten 15.000 € nur in Aus-
nahmefällen übersteigen. Die geltend ge-
machten Umsatzrückgänge und fixen Be-
triebskosten sind durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu 
bestätigen. Überzahlungen müssen zurück-
erstattet werden. 
 
Die Antragsfristen enden jeweils spätestens 
am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen 
am 30.11.2020. Inwieweit es bei diesen 
Fristen bleibt, muss aus organisatorischen 
Gründen infrage gestellt werden. 
 
Des Weiteren stehen folgende Verbesse-
rungen auf der Agenda: »Die Planungen 
sehen einen einmaligen Kinderbonus von 
300 € pro Kind für jedes kindergeldberech-
tigte Kind vor, der mit dem Kinderfreibe-
trag verrechnet wird. 
 
• Der Entlastungsbeitrag für Alleinerzie-

hende von derzeit 1.908 € soll für die 
Jahre 2020 und 2021 auf 4.008 € ange-
hoben werden 

• Der vereinfachte Zugang in die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
wird über die bisherige Geltungsdauer 
hinaus bis zum 30.9.2020 verlängert 
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• Die Sozialversicherungsbeiträge wer-
den bei maximal 40 % stabilisiert 

• Der steuerliche Verlustrücktrag wird 
für die Jahre 2020 und 2021 auf maxi-
mal 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € (bei 
Zusammenveranlagung) erweitert. 

• Eine degressive Abschreibung (AfA) 
mit dem Faktor 2,5 gegenüber der der-
zeit geltenden linearen AfA und maxi-
mal 25 % pro Jahr für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
soll für die Steuerjahre 2020 und 2021 
eingeführt werden. 

• Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die 
ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im 
Vergleich zu den drei Vorjahren nicht 
verringern, können für jeden neu ge-
schlossenen Ausbildungsvertrag eine 
einmalige Prämie in Höhe von 2.000 € 
erhalten. Erhöhen sie ihr Angebot, er-
halten sie für die zusätzlichen Ausbil-
dungsverträge 3.000 €. 

• Die Förderung des Bundes über die 
sog. Umweltprämie wird verdoppelt. 
Bis zu einem Nettolistenpreis des E-
Fahrzeugs von bis zu 40.000 € steigt z. 
B. die Förderung des Bundes von 3.000 
auf 6.000 €. Diese Maßnahme ist be-
fristet bis zum 31.12.2021. Die Herstel-
ler-Prämie bleibt davon unberührt. 

• Kaufpreisgrenze: Mit dem sog. Jahress-
teuergesetz 2020 wurde eine neue Re-
gelung eingeführt. Danach kommt für 
Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 
und vor dem 1.1.2031 angeschafft wer-
den, anstelle der 1-%- oder 0,5-%-
Regelung eine 0,25-%-Regelung zum 
Tragen, wenn das Fahrzeug gar keine 
Kohlendioxidemission verursacht und 
der Bruttolistenpreis nicht mehr als 
40.000 € beträgt. Diese Kauf-
preisgrenze von 40.000 € wird auf 
60.000 € erhöht. 

 
Bitte beachten Sie: Die gesetzlichen 
Grundlagen zu dem Konjunkturprogramm 
müssen noch geschaffen werden. Dadurch 
können sich Änderungen im Detail erge-

ben. Neben den vorher angedeuteten Maß-
nahmen plant die Bundesregierung noch 
eine Vielzahl an weiteren Förderungen. 
Über die einzelnen – für die Steuerpflichti-
gen – relevanten Themen halten wir Sie 
immer über dieses Informationsschreiben 
auf dem Laufenden 
 
2. Steuerbefreiung für Zuschüsse 

zum Kurzarbeitergeld und Sai-

son-Kurzarbeitergeld 
 
Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbei-
tergeld ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf. Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld sind nach geltender 
Rechtslage steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Im Sozialversicherungsrecht rechnen die 
Zuschüsse bis zu 80 % des letzten Netto-
gehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind 
daher beitragsfrei. 
 
Entsprechend der sozialversicherungsrecht-
lichen Behandlung werden Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und 
zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des 
Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-
Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei ge-
stellt. Die Steuerbefreiung gilt für Zu-
schüsse, die für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor 
dem 1.1.2021 enden, geleistet werden. 
 
Der bis zum Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung vorgenommene Lohnsteuerabzug, 
bei dem von einer Steuerpflicht entspre-
chender Zuschüsse auszugehen war, ist 
vom Arbeit-geber grundsätzlich zu korri-
gieren. Kann der Arbeitgeber den Lohn-
steuerabzug nicht mehr korrigieren, weil 
das Dienstverhältnis zwischenzeitlich be-
endet worden ist, erfolgt eine Korrektur im 
Rahmen der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer. 
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3. Lohnersatz wegen Schul- und 

Kitaschließung verlängert 
 
Durch die Schul- und Kitaschließungen 
wegen des Corona-Virus sind auch Eltern 
mit kleinen Kindern vor besondere Heraus-
forderungen gestellt. Dafür hat die Bundes-
regierung ein Maßnahmenpaket zusam-
mengestellt, nachdem Eltern einen An-
spruch auf Entschädigung in Höhe von 67 
% des monatlichen Nettoeinkommens 
(maximal 2.016 €) für bis zu sechs Wo-
chen haben. 
 
Der Anspruch auf Lohnfortzahlung wurde 
nunmehr verlängert, wenn Mütter und Vä-
ter ihre Kinder zuhause betreuen müssen 
und deshalb nicht arbeiten gehen können. 
Demnach wird die Dauer der Lohnfortzah-
lung von sechs auf bis zu zehn Wochen für 
jeden Sorgeberechtigten ausgeweitet. Für 
Alleinerziehende wird der Anspruch auf 
maximal 20 Wochen verlängert. Der Ma-
ximalzeitraum kann über mehrere Monate 
verteilt werden. Voraussetzung dafür ist, 
 
• dass die erwerbstätigen Eltern Kinder 

unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil 
eine Betreuung anderweitig nicht si-
chergestellt werden kann 

• dass Gleitzeit- beziehungsweise Über-
stundenguthaben ausgeschöpft sind. 
 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitge-
ber, der bei der zuständigen Landesbehörde 
einen Erstattungsantrag stellen kann 
 
4. Verbesserungen beim Eltern-

geld 
 
Der Bundesrat billigte am 15.5.2020 einen 
Gesetzesbeschluss des Bundestages, bei 
dem Verbesserungen beim Elterngeld vor-
gesehen sind. Aufschub der Elterngeldmo-
nate: Eltern, die in systemrelevanten Bran-
chen und Berufen arbeiten, dürfen ihre 
Elterngeldmonate aufschieben. Die Pflicht 

diese bis zum 14. Lebensmonat des Kindes 
zu nehmen, entfällt in diesen Fällen. 
 
Geringerer Verdienst wird nicht berück-
sichtigt: I. d. R. bestimmt sich die Höhe 
des Elterngeldes anhand des durchschnitt-
lichen Nettoeinkommens der 12 Monate 
vor der Geburt. Erhalten Eltern aufgrund 
der Corona-Pandemie ein geringeres Ein-
kommen, z. B. wegen der Freistellung zur 
Kinderbetreuung oder dem Kurzarbeiter- 
oder gar Arbeitslosengeld, werden Monate, 
in denen der Verdienst wegen der Krise 
geringer als sonst ausfällt, nicht mitgerech-
net. 
 
Partnerschaftsbonus: Eltern, die wegen der 
Krise ihre eigentlichen Arbeitszeiten nicht 
einhalten können, verlieren ihren Anspruch 
auf den Partnerschaftsbonus nicht. 
 
5. Streitige Arbeitshilfe des Bun-

desfinanzministeriums zur 

Kaufpreisaufteilung 
 
Im Veranlagungsjahr der erstmaligen Ver-
mietung wird bei der Bearbeitung der Ein-
kommensteuererklärung die Bemessungs-
grundlage für die Abschreibung für Abnut-
zung (AfA) ermittelt. Diese errechnet sich 
aus sämtlichen Anschaffungskosten des 
Gebäudes, abzüglich des Anteils für den 
Grund und Boden. Das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) hat zu diesem Zweck 
eine Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung 
veröffentlicht, welche in der Praxis häufig 
– u. a. auch als Schätzungshilfe – genutzt 
wird. Nun steht eine Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) aus, in welcher 
über die Anwendung der Arbeitshilfe ent-
schieden wird. 
 
Im zu entscheidenden Fall erwarb eine 
Grundstücksgemeinschaft ein bebautes 
Grundstück und berechnete die Bemes-
sungsgrundlage für die AfA anhand der 
Anschaffungs-kosten und des Gebäudean-
teils. Das Finanzamt wich bei der anschlie-
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ßenden Bearbeitung von dieser Bemes-
sungsgrundlage anhand der Arbeitshilfe 
zur Kaufpreisaufteilung des BMF zu Un-
gunsten der Steuerpflichtigen ab. 
 
Nach Auffassung der Vermieter steht aber 
der so ermittelte Bodenrichtwert nicht im 
Verhältnis zu der tatsächlichen Lage des 
Grundstücks. Außerdem würden die aktu-
ellen Herstellungskosten des Gebäudes 
nicht angemessen berücksichtigt, welche 
bei entsprechender Anerkennung zu einem 
höheren Gebäudeanteil geführt hätten. Die 
Arbeitshilfe stelle eher eine Schätzung der 
Werte dar, welche nicht der Realität ent-
sprechen. 
 
Anmerkung: Darüber hat nun der BFH zu 
entscheiden. Sollten Steuerpflichtige in 
ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls eine 
abweichende Bemessungsgrundlage ermit-
telt haben als das Finanzamt anhand der 
Arbeitshilfe berechnet hat, so sollte, falls 
möglich, noch Einspruch eingelegt und das 
Ruhen des Verfahrens beantragt werden, 
bis über den Fall abschließend entschieden 
wurde. 
 
 
 
 

6. Musterverfahren zur Doppelbe-

steuerung von Renten 
 
In der steuerlichen Fachwelt wird immer 
häufiger die Auffassung vertreten, dass die 
Besteuerung der gesetzlichen Altersrenten 
seit Jahrzehnten – durch eine langfristige 
Doppelbesteuerung – rechtswidrig ist. Zu 
diesem Sachverhalt ist nunmehr beim Fi-
nanzgericht des Saarlandes (FG) ein weite-
res Musterverfahren unter dem Aktenzei-
chen 3 K 1072/20 anhängig. 
 
In dem zu entscheidenden Fall bezieht ein 
Steuerpflichtiger eine gesetzliche Alters-
rente sowie eine Rente aus der Versor-
gungskasse Saarland. Nach seiner Ansicht 
liegt eine Doppelbesteuerung bei der Ein-
zahlungs- und Auszahlungsphase der Be-
träge vor. Außerdem ist der steuerpflichti-
ge Anteil der Rente nicht richtig berechnet 
worden, die Rentenbeträge gehören nicht 
zu den Sonderausgaben und die rückwir-
kende Anhebung des steuerpflichtigen 
Rentenanteils ist unrechtmäßig. Zudem soll 
auch entschieden werden, ob mit einer 
Rente überhaupt eine Einkunftsart im Sin-
ne des Einkommensteuergesetzes vorliegt, 
denn es fehlt an der Einkunftserzielungsab-
sicht, da grundsätzlich ein Zwang zur ge-
setzlichen Rentenversicherung vorliegt. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
 

10.7.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

 

29.7.2020 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: März = 105,7;Februar = 105,6; Januar = 105,2 

2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7;  
Mai = 105,4; April = 105,2 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Disclaimer 

 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 06/2020. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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